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████████████████▍

ich danke Ihnen für Ihre Sachstandsanfrage vom 12. April 2023 an den Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) in o.g. Angelegenheit. Ich nehme 
Bezug auf Ihre Bitte um Vermittlung vom 3. März 2023 bei Ihrem Antrag nach dem Informa-
tionsfreiheitsgesetz (IFG) vom 6. Februar 2023 an das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz (BMWK), mit dem Sie um Übersendung „jegliche(r) Kommunikation zur 
Anfrage https://fragdenstaat.de/anfrage/telefonverzeichnis-13/ insb. auf zu den "Hinweisen 
der Minderjährigkeit" – 268343“ bitten. Ihr IFG-Antrag bezog sich dabei auf ein gesondertes 
IFG-Verfahren mit dem BMWK, dessen Gegenstand der Zugang zum gesamten internen 
Telefonverzeichnis des BMWK mit allen behördlichen Durchwahltelefonnummern aller 
Hausmitarbeiter war und im Rahmen dessen eine Vorlage Ihres Altersnachweises erbeten 
wurde.  

Hinsichtlich Ihres IFG-Antrags vom 6. Februar 2023 habe ich das BMWK um Stellungnahme 
gebeten und insbesondere auf die begehrten Informationen zu „Hinweisen auf die Minder-
jährigkeit“ verwiesen. Das BMWK teilte mir mit Schreiben vom 17. April 2023 mit, dass Ihr 
IFG-Antrag vom 6. Februar 2023 mit stattgebendem Bescheid vom 20. Februar 2023 ab-
schließend bearbeitet worden sei. Eine Kopie dieses Bescheids liegt hier vor. Das BMWK 
trägt vor, dass Ihnen insofern umfassender Informationszugang zum antragsgegenständli-
chen Verwaltungsvorgang gewährt worden sei und keine weitergehende schriftliche 
Kommunikation in Bezug auf die angenommene Minderjährigkeit vorliege. Grundlage der 
Annahme Ihrer Minderjährigkeit seien vielmehr öffentlich zugängliche Informationen aus 
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dem Internet gewesen, die Sie als „Jungjournalisten eines Online-Magazins“ auswiesen. 
Sonstige, aktenkundige Korrespondenz in Bezug auf Ihre Minderjährigkeit liege dem 
BMWK nicht vor. 

Der Vortrag des BMWK zur umfassenden Stattgabe Ihres Antrags erscheint insofern plausi-
bel. Eine Verletzung Ihres Rechts auf Informationszugang im Hinblick auf Ihren IFG-Antrag 
vom 6. Februar 2023, der vorliegend Gegenstand Ihrer Vermittlungsbitte ist, erscheint des-
halb nicht gegeben. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich um Mitteilung, ob Sie an Ihrem Vermittlungsbegehren 
festhalten und, falls ja, mit welcher Zielrichtung. Soweit Ihrerseits kein neuer Sachverhalt 
vorgetragen wird, gehe ich davon aus, dass sich Ihre Vermittlungsbitte erledigt hat und 
werde meinen Vorgang schließen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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